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1. Beschlussvorschlag 
 
Die Abgeordneten beschließen die Schulbezirkssatzung für die Grundschulen der Stadt Großräschen 
und das Schuljahr 2011/12 (s. Anlage) 
 
 
 
2. Begründung 
 
Für jede Grundschule ist gemäß § 106 Brandenburgisches Schulgesetz ein Schulbezirk zu 
bestimmen, für den die Schule örtlich zuständig ist, der geordnete Schulbetrieb ist hierbei 
sicherzustellen. 
 
Maßgeblich für die örtlich zuständige Grundschule ist die Wohnung oder der gewöhnliche Aufenthalt 
des Kindes. 
 
In der Praxis heißt dies, dass die Straßen des Stadtgebietes und die Ortsteile einer Grundschule 
zugeordnet werden, die Eltern melden dann ihr Kind entsprechend an der Schule an. 
Das Staatliche Schulamt kann auf Antrag der Eltern Ausnahmeregelungen, z B. bei 
Geschwisterkindern oder Flex-Angebot, zulassen. 
 
Nach dem derzeitigen Stand sind für das Schuljahr 2011/12  56  Kinder plus 4 Rückstellungen aus 
2010/ 2011 einzuschulen, d. h. eine erste Klasse an der Pestalozzi-Grundschule (Regelklasse) und 
zwei erste Klassen (eine Regelklasse und eine Flex - Klasse) an der GutsMuths-Grundschule. 
Diese Klassenbildung wurde mit der zuständigen Schulrätin des Staatlichen Schulamtes Cottbus im 
Vorfeld abgestimmt. 
 
Eine Prüfung der jeweils geltenden Schulbezirkssatzung erfolgt jährlich, um einen geordneten 
Schulbetrieb zu gewährleisten. 
 
 
 
 
 
Thomas Zenker 
Bürgermeister 
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Satzung über die Festlegung der Schulbezirke für die Grundschulen der Stadt Großräschen 

(Schulbezirkssatzung Großräschen) 
 
 
Auf Grund des § 3 der „Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)“ vom 18. 
Dezember 2007 (GVBl. I/07, Nr. 19, S. 286) zuletzt geändert durch Artikel 15 des Gesetzes am 
23.09.2008 (GVBL. I/08, Nr. 12, S. 202, 207) und § 106 des „Brandenburgischen Schulgesetzes 
(BbgSchulG)“ vom 2. August 2002 (GVBl I S. 102), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 
7.07.2009 (GVBl. I/ 09, Nr. 12, S. 262, 269) hat die Stadtverordnetenversammlung in der Sitzung am 
8.12.2010 folgende Satzung über die Schulbezirke der Grundschulen der Stadt Großräschen für das 
Schuljahr 2011/12 beschlossen. 
 

§ 1 
Satzungszweck und Geltungsbereich 

 
Gemäß § 106 BbgSchulG ist für jede Grundschule ein Schulbezirk zu bestimmen, für den die Schule 
örtlich zuständig ist. Dabei ist nach § 103 BbgSchulG der geordnete Schulbetrieb sicher zu stellen. Die 
Satzung gilt für alle Grundschulen in der Trägerschaft der Stadt Großräschen. 
 

§ 2 
Zuordnung, Anmeldung und Aufnahme 

 
(1) Maßgeblich für die örtlich zuständige Grundschule ist gemäß § 106 Abs. 4 Satz 1 BbgSchulG die 

Wohnung oder der gewöhnliche Aufenthalt des Kindes. 
 
(2) Die Schulbezirke der im Geltungsbereich dieser Satzung befindlichen Schulen umfassen jeweils 

den in der Anlage 1 dargestellten Einzugsbereich. 
 
(3) Die Eltern melden ihr schulpflichtiges Kind innerhalb des öffentlich gemachten 

Anmeldezeitraumes an der Schule an, in deren Einzugsbereich ihr Kind wohnt. 
 
(4) Gemäß § 106 Abs. 4 Satz 3 BbgSchulG kann das Staatliche Schulamt aus wichtigem Grund den 

Besuch einer anderen als der zuständigen Schule gestatten. 
 
(5) Die Entscheidung über die Aufnahme in die Schule teilt die aufnehmende Schule den Eltern 

schriftlich mit. 
 

§ 3 
Aufnahmekapazität 

 
(1) Die Aufnahmekapazität wird für die Jahrgangsstufe 1 mit einer Maximalzügigkeit je Grundschule 

festgelegt: 
 

Grundschule Maximalzügigkeit 
Pestalozzi-Grundschule 1 
GutsMuths-Grundschule 2 

 
(2) Im Geltungsbereich dieser Satzung bleibt mindestens eine Regelklasse erhalten. 

 
Die Entscheidung zur Bildung von Flex-Klassen und die Festlegung zur Anzahl der Flex-Klassen 
in den Grundschulen trifft das Staatliche Schulamt Cottbus mit der Stadt Großräschen als 
Schulträger. 

 



(3) Die sich aus der Zügigkeit ergebende Anzahl von Schülerinnen und Schülern bestimmt sich aus 
der jeweils gültigen Fassung der Verwaltungsvorschriften über die Unterrichtsorganisation des 
Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg. 

 
§ 4  

Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt der 
Beschluss Nr. 73/2009 „Satzung über die Festlegung der Schulbezirke für die Grundschulen der Stadt 
Großräschen“ vom 9.12.2009 außer Kraft. 
 
 
 
 
 
 
Thomas Zenker 
Bürgermeister 
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Anlage zur Schulbezirkssatzung 
 

Einzugsbereiche der Grundschulen  
 
 
GutsMuths - Grundschule 
Rembrandtstraße 93 

Pestalozzi - Grundschule  
W.-Seelenbinder-Straße 3

 
A 
Ahlbecker Straße 
Ahornstraße 
Am Bahnhof 

 
A 
Ackerstraße  
Almastraße 
Alte Lindenstraße 

Am IFA-Park Alte Marienstraße 
Am Spring Am Glaswerk 
Anselm-Feuerbach-Straße    Am Wasserwerk 
Arndtstraße Amselweg 
 Anhalter Querstraße 
B 
Bahnhofstraße 

Anhalterstraße  
August-Bebel-Straße 

Barziger Straße 
Berliner Straße 

B 
Birkenweg 

C 
Calauer Straße  
Chransdorfer Straße  
Cottbuser Straße 

Blockstraße 
Brunnenstraße 
D  
Dorfaue 
Drosselweg 

D 
Dresdener Straße 
Dimitroffweg 
E 
Erfurter Straße 

Dürerstraße 
E 
Eisenbahnstraße 
F 
Falkenweg 

F 
Feldstraße 
Felix-Spiro-Straße 
Frankfurter Straße 

Feuerwehrgasse 
Finkenweg 
Freienhufener Straße 
Friedensstraße 

Friedhofstraße G 
Friedrich-Ebert-Straße Gartenstraße 
G Güterbahnhofstraße
Greifswalder Straße  
H 
Heinestraße 

H 
Heideweg 

K 
Karl-Liebknecht-Straße 

K 
Kantstraße 

Karl-Marx-Straße 
Kniestraße 

Käthe-Kollwitz-Straße 
Kirchallee 

N 
Neu Bückgen 

Klein-Räschener-Straße 

O 
Oldenburger Straße 
Oststraße 

L 
Lerchenweg 

P 
Picassostraße 
Potsdamer Straße 

M 
Meisenweg 
Mühlenstraße 

R 
Rembrandtstraße  

Markt 
N 

Rosa-Luxemburg-Straße Nachtigallenweg 
Rostocker Straße Nebenstraße 
Rubensstraße Neue Straße 
S 
Schillerplatz 

Nordstraße 
 

Schweriner Straße 
Steinstraße 

Q 
Querstraße 



W 
Waldrandsiedlung 
Wilhelm-Pieck-Straße 
Woschkower Weg   

R 
Richtstraße 
Ringstraße 
Rudolf-Breitscheid-Straße 

Z 
Zetkinweg 

S 
Schwalbenweg 
Seestraße 

 U 
Unterführungsstraße 

 
 
 
 

W 
Werner-Seelenbinder-Straße 
Z 
Zillestraße 

 ORTSTEILE 
 Allmosen, Barzig, Dörrwalde, Freienhufen, Saalhausen, 
 Wormlage, Woschkow 
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